
                          

SATZUNG  

des Vereins „Althof e. V.“ 

- Beschluss der Mitgliederversammlung vom 18.03.2010 - 

 

 

§   1   Name und Sitz  

Der Verein führt den Namen „ Althof e. V.“  

Er hat seinen Sitz in Althof und soll in das Vereinsregister eingetragen werden.  

Das Kalenderjahr ist auch das Geschäftsjahr. 

 

 

§   2   Zweck und Aufgaben      

Der Verein fördert das bürgerschaftliche Engagement zugunsten gemeinnütziger und kirchlicher 

Zwecke. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 

- Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung von Kulturveranstaltungen, wie  

  Dorffest, Frauentagsfeier, Ausstellungen und Konzerte in der Kapelle und der Scheunenruine  

- Unterstützung der Evangelisch – Lutherischen Kirchgemeinde Bad Doberan bei der  

  Erhaltung der Kapelle Althof      

- Engagement zur Entwicklung und Verschönerung des Dorfbildes   

- regelmäßige Durchführung einer Müllsammelaktion.                                                                                  

           

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnittes „Steuerbegünstigter Zwecke“ der Abgabenordung. 

 

 

§   3   Verwendung der Mittel 

Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 

des Vereins durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

Eine Gewinnausschüttung an Vereinsmitglieder oder Dritte erfolgt nicht. 

Beim Ausscheiden eines Mitgliedes aus dem Verein oder bei Vereinsauflösung erfolgt keine 

Rückerstattung etwa eingebrachter Vermögenswerte. 

 

 

§  4   Mitgliedschaft 

Vereinsmitglieder können natürliche volljährige Personen, aber auch juristische Personen 

werden. Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der Erlaubnis der Eltern. Stimmberechtigt sind 

Mitglieder erst ab ihrer Volljährigkeit. 

Über einen schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet die Mitgliederversammlung.  
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§   5   Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt, Ausschluss aus 

dem Verein oder durch Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen Person. 

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Er ist nur 

zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier Wochen 

zulässig. 

Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung ausgeschlossen werden, wenn 

es in grober Weise gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat. 

 

 

§   6   Mitgliederbeiträge 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages legt die 

Mitgliederversammlung für das Folgejahr fest. 

 

 

§   7   Organe des Vereins 

Vereinsorgane sind: 

- Der Vorstand 

- Die Mitgliederversammlung. 

 

 

§   8   Vorstand  

Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden 

Vorsitzenden, dem Kassenwart und dem Schriftführer. 

Der Verein wird durch mindestens zwei Mitglieder des Vorstandes vertreten. 

 

 

§   9   Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstandes 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem anderen 

Organ durch Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere: 

- Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der 

Tagesordnung, 

- Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 

- Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplanes, Organisation der Buchführung, die 

Vorlage der Jahresplanung sowie die Erstellung eines Jahresberichtes.  

 

 

§   10  Wahl des Vorstandes 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Vorstandsmitglieder können nur 

Mitglieder des Vereins werden. 

Die Mitglieder des Vorstandes werden für die Zeit von 4 Jahren gewählt. 

Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt. 

Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand.  

Für den Fall des vorzeitigen Ausscheidens eines Vorstandsmitgliedes wählt die 

Mitgliederversammlung zusätzlich einen Folgekandidaten. 
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§ 11 Vorstandssitzungen  

Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter 

einberufen wurden. Die Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig.  

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Der 

Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 

Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit, die des stellvertretenden Vorsitzenden. 

 

 

§   12  Mitgliederversammlung 

In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Die Übertragung der Ausübung 

des Stimmrechts auf andere Mitglieder ist nicht zulässig. 

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

1. Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes 

2. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Vereinsauflösung 

3. Festlegung des Jahresbeitrages 

4. Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern. 

Mindestens einmal im Jahr  ist eine ordentliche Mitgliederversammlung durchzuführen. Sie 

wird vom Vorstand mit einer Frist von 2 Wochen unter Angabe der Tagesordnung durch 

schriftliche Einladung einberufen. 

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem 

angesetzten Termin schriftlich fordert. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekannt 

zu machen. 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse 

erfordert. Auf schriftliches Verlangen von mindestens einem Drittel der Vereinsmitglieder hat 

der Vorstand binnen sechs Wochen eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. 

Dem Antrag der Mitglieder muss der gewünschte Tagesordnungspunk zu entnehmen sein.  

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde.  

Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst, 

Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins bedürfen der dreiviertel Mehrheit.  

 

 

§   13  Protokollierung 

Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das von dem 

Versammlungsleiter und dem Schriftführer (Protokollführer) zu unterzeichnen ist. 

 

 

§   14  Kassenprüfer 

Die von der Mitgliederversammlung für vier Jahre gewählten zwei Prüfer überprüfen die 

Kassengeschäfte des Vereins auf rechnerische Richtigkeit. Die Kassenprüfung  erstreckt sich 

nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand genehmigten Ausgaben. Eine Überprüfung hat 

mindestens einmal im Jahr zu erfolgen. Über das Ergebnis ist in der Jahreshauptversammlung zu 

berichten. Kassenprüfer dürfen keine Vorstandsmitglieder sein. 
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§   15  Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit dreiviertel 

Mehrheit herbei zu führen.  

Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerlich begünstigter Zwecke fällt das 

Vereinsvermögen an die Evangelisch- Lutherische Kirchgemeinde Bad Doberan zur Erhaltung 

der Kapelle in Althof. 

Wird mit der Auflösung des Vereins nur eine Änderung der Rechtsform oder eine 

Verschmelzung mit einem gleichartigen anderen Verein angestrebt, wobei die unmittelbare 

ausschließliche Verfolgung des bisherigen Vereinzwecks durch den neuen Rechtsträger 

weiterhin gewährleistet wird, geht das Vereinsvermögen auf den neuen Rechtsträger über. 

 

 

Vorstehende Satzung wurde am 18.03.2010 in Althof  einstimmig beschlossen. 

 

 


